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§ 1 Problemstellung 

"Die Lehre von der Kollision der Privatrechtsquellen verschiedener Staaten 
ist bekanntermaßen eine verwickelte und vielbestrittene, insbesondere gilt 
dieses vom Erbrechte und mithin auch von der Behandlung der Verlassen-
schaften." Diese Lagebeurteilung aus Böhms "Handbuch der Internationalen 
Nachlaßbehandlung"1 (1895) ist für das Internationale Nachlaßverfahrens-
recht heute noch ebenso zutreffend wie vor 90 Jahren. Denn nach wie vor 
herrscht in der deutschen Praxis die Gleichlauftheorie, nach der die internatio-
nale Zuständigkeit in Nachlaßsachen grundsätzlich nur bei Maßgeblichkeit 
inländischen materiellen Erbrechts vorliegt, und seit der Jahrhundertwende 
wird die Notwendigkeit einer derartigen Zuständigkeitsbeschränkung von der 
Literatur angezweifelt. 

Das neue deutsche !PR-Gesetz vom 25. Juli 1986 läßt die internationale 
Zuständigkeit in Nachlaßsachen ausdrücklich ungeregelt: "Wie weit hier mit 
Rücksicht auf die Besonderheiten des Sachgebiets die bisher überwiegend ver-
tretene Gleichlauftheorie zugunsten einer selbständigen Regelung der inter-
nationalen Zuständigkeit aufgegeben werden kann, ist derzeit noch nicht 
abschließend zu beurteilen"2. Durch diese Zurückhaltung des Gesetzgebers 
wurde die Gleichlauftheorie zwar nicht festgeschrieben3, aber doch ihre wei-
tere Anwendung gebilligt4 . 

Demgegenüber hielten die meisten der Vorschläge zur Neuregelung des 
deutschen internationalen Privat- und Verfahrensrechts eine Abkehr von der 
Gleichlauftheorie und entsprechend eine Regelung der internationalen 
Zuständigkeit in Nachlaßsachen für erforderlich5. Es sei "geradezu die Auf-

1 S. 26. 
2 Begründung zum Regierungsentwurf v. 20.5.1983, BR-Drucks. 222/83 = BT-

Drucks. 10/504, 92. 
3 Eine entsprechende Kodifizierung wurde aber gefordert, Firsching, Vorschläge 

und Gutachten 212. 
4 So das BayObLG 13.11.1986, BayObLGZ 1986, 466 = NJW 1987, 1146 = FamRZ 

1987, 526 = IPRspr. 1986 Nr. 114: "Das Gesetz zur Neuregelung des Internationalen 
Privatrechts . . . vom 25. 7. 1986 .. . regelt die internationale Zuständigkeit in Nach-
laßsachen nicht. Es bleibt somit bei dem Grundsatz, daß die internationale Zuständig-
keit regelmäßig nur gegeben ist, soweit deutsches materielles Erbrecht anwendbar ist 
( Gleichlaufgrundsatz . .. )". 

5 Vgl. Vorschlag 3a von Wiethölter, Vorschläge und Gutachten 184; § II Ader Vor-
schläge des Deutschen Rates für IPR, abgedruckt bei Beitzke, Vorschläge und Gutach-
ten 14; § 33 Nr. 7 des Entwurfs Kühne (dort S. 14, 201f.); These 21 des Max-Planck-
Instituts, MPI, Reform 151 und RabelsZ 47 (1983) 688. 
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gabe des Gesetzgebers, hier Stellung zu beziehen und damit die anhaltende 
Unsicherheit und Uneinheitlichkeit des internationalen Nachlaßverfahrens-
rechts in Deutschland zu beseitigen"6. 

Das Zögern des Gesetzgebers erklärt sich möglicherweise daraus, daß die 
bloße Regelung der internationalen Zuständigkeit in Nachlaßsachen die beste-
henden Unklarheiten im Nachlaßverfahrensrecht nicht beseitigt hätte. Neben 
die internationale Zuständigkeit tritt nämlich als zweites Problem die Frage, 
wie das zur Abwicklung eines Ausländernachlasses berufene fremde Recht 
von den deutschen Nachlaßgerichten umzusetzen ist?. Diese Umsetzung berei-
tet Schwierigkeiten, weil Verfahrensregeln und materielles Recht bei der 
Nachlaßabwicklung eng miteinander "verflochten" sind, so daß deutsches 
Verfahrensrecht und fremdes materielles Erbrecht oft nicht zueinander pas-
sen. Fraglich ist insbesondere, ob die inländischen Nachlaßgerichte- nach der 
weithin anerkannten Regel, daß das Verfahren der lex fori unterliege- nur 
deutsches Verfahrensrecht anwenden können, ober ob auch die auf das 
fremde Erbrecht zugeschnittenen Verfahrensregeln der Iex causae herangezo-
gen werden sollen. Soweit das Verfahren der lex fori folgt, müssen fremdes 
materielles Erbrecht und deutsches Verfahrensrecht angepaßt werden. Bei 
einer Heranziehung des fremden Verfahrensrechts gilt es zu definieren, wel-
cher Bereich des Nachlaßverfahrensrechts der lex fori und welcher der lex cau-
sae unterliegen soll. Schließlich: Ist es zweckmäßig, diese Probleme der 
Anpassung von fremdem materiellem Erbrecht und eigenem Verfahrensrecht 
dadurch zu umgehen, daß die gesamte Abwicklung eines Ausländernachlas-
ses, der "Erbgang", im Wege einer "funktionellen Spaltung"& des Erbstatuts 
auch materiell der lex fori unterstellt wird? 

Dieser zweite Problemkreis sollte nur nach dem Entwurf des Max-Planck-
lnstituts9 im neuen deutschen !PR-Gesetz ausdrücklich geregelt werden. 
AnderelO haben die Problematik angerissen, meinten jedoch, von einer 
gesetzlichen Regelung absehen zu können. Eine umfassende Diskussion der 
dazu vertretenen Lösungsmodelle, die insbesondere die Vor- und Nachteile 
einer "funktionellen Erbstatutsspaltung" gegenüber der herkömmlichen 
Abwicklung nach dem Erbstatut herausstellt, liegt bis heute nicht vorll. Indes-
sen scheint eine abschließende Beurteilung der Frage, ob auf den Gleichlauf-
grundsatz zur Begrenzung der internationalen Zuständigkeit verzichtet wer-
den kann, ohne eine solche Erörterung nicht möglich: die Unauflösbarkeit der 
Verflechtung von materiellem Recht und Verfahrensrecht in Nachlaßsachen 

6 MPI, RabelsZ 47 (1983) 688. Ähnlich Basedow, StAZ 1983, 236. 
7 In diesem Sinne schon Dölle, Festvortrag 31. 
8 So der Vorschlag von Ferid, Rec. des Cours 142 (1974 - II) 71 ff. und FS Cohn 31 ff. 
9 These 21 II, MPI, Reform 151 und RabelsZ 47 (1983) 688f. 
10 Insbesondere Wiethölter, Vorschläge und Gutachten 171ff.; vgl. auch Kühne 201. 
n Vgl. Ferid, FS Cohn 41. 
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bildet heute nämlich das Hauptargument12 für die Beibehaltung des Gleich-
laufgrundsatzes. Insofern besteht ein enger Zusammenhang zwischen der 
internationalen Zuständigkeit und der Koordinierung des fremden materiellen 
Rechts mit eigenem Verfahrensrecht. Andererseits kommt dem letzteren Pro-
blemkreis auch eine selbständige Bedeutung zu: die Frage, wie fremdes mate-
rielles Erbrecht von den deutschen Nachlaßgerichten umzusetzen ist, stellt 
sich unabhängig davon, welches Kriterium die internationale Zuständigkeit 
beherrscht. Obwohl die deutsche internationale Zuständigkeit nach der 
Gleichlauftheorie grundsätzlich nur bei Maßgeblichkeit deutschen Erbrechts 
gegeben ist, machen die von diesem Grundsatz zugelassenen Ausnahmen die 
Anwendung fremder Institute zur Nachlaßabwicklung erforderlich. 

Im folgenden wird zunächst die internationale Zuständigkeit in Nachlaßsa-
chen erörtert (Kap. I, §§ 2- 5); jedoch bleiben die aus der Verflechtung von 
Sach- und Verfahrensrecht entstehenden Schwierigkeiten mit der Umsetzung 
fremden Abwicklungsrechts in Deutschland zunächst außer Betracht. Dieses 
Sonderproblem und seine verschiedenen Lösungsmöglichkeiten behandelt 
Kap. II (§§ 6 - 9). Die abschließende Beurteilung liefert Kap. III. 

12 So z. B. die Regierungsbegründung zum IPR-Gesetz-Entwurfvom 20. 5. 1983, ER-
Drucks. 222/83 = BT-Drucks. 10/504, 92; Heldrich 213f.; ders., Ber. dt. Ges. VR 10 
(1971) 107; Radtke 96f. ; MPI, RabelsZ 44 (1980) 364; Kühne 201; deutlich auch 
BayObLG 22. 6. 1976, BayObLGZ 1976, 151 = NJW 1976, 2076 = IPRspr. 1976 
Nr. 115. 


